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DEUTSCHE BUNDESBANK

Reimut Jochimsen, Norbert Kloten, Hans-Jürgen Koebnick,
Lothar Müller, Kurt Nemitz, Heinrich Schreiner, Werner Schulz

Zur Anpassung des Bundesbankgesetzes 
gemäß Einigungsvertrag

Zu der im Einigungsvertrag vorgeschriebenen Novellierung des Bundesbankgesetzes 
liegt nach dem Gesetzentwurf des Bundesrates inzwischen auch ein zur Kabinettsvorlage 

gediehener Referenten-Entwurf vor. Die Landeszentralbank-Präsidenten von 
Nordrhein-Westfalen, Prof. Dr. Dr. h.c. Reimut Jochimsen, von Baden-Württemberg,
Prof. Dr. Dr. h.c. Norbert Kloten, vom Saarland, Hans-Jürgen Koebnick, von Bayern, 

Lothar Müller, von Bremen, Prof. Dr. Kurt Nemitz, von Rheinland-Pfalz, Dr. Heinrich Schreiner, 
und von Schleswig-Holstein, Werner Schulz, nehmen zu dieser Kabinettsvorlage Stellung.

Im Einigungsvertrag (Anlage „Finanzen“) ist vorgese
hen, die im 1. Staatsvertrag vom 18. Mai 1990 getroffe

nen Regelungen über die Errichtung einer Währungs
union einschließlich der Regelungen über die Zuständig
keiten der Deutschen Bundesbank in der ehemaligen 
DDR mit der Maßgabe fortgelten zu lassen, daß innerhalb 
von zwölf Monaten nach Herstellung der deutschen Ein
heit (also bis zum 3. Oktober 1991) das Gesetz über die 
Deutsche Bundesbank „angepaßt“ wird. Eine völlige 
Neuordnung der Bundesbankstruktur ist nicht vorgese
hen -e rs t recht nicht eine mehr zentralistische Konstruk
tion. Es wäre auch widersinnig, ausgerechnet aus dem 
Anlaß der deutschen Einigung -  und zwar durch den Bei
tritt von fünf Ländern -  die föderalen Strukturelemente 
der Bundesbankverfassung zu verkürzen.

Ausgangspunkt aller Überlegungen sollte die Feststel
lung sein, daß sich das Bundesbankgesetz bisher be
währt hat. Gravierende Mängel liegen nicht vor. Im Ge
genteil: Nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch 
international wird der Erfolg der Bundesbankpolitik bei 
der Sicherung der Deutschen Mark anerkannt. Das Bun
desbankmodell dient als Vorbild für den Aufbau einer Eu
ropäischen Notenbank. In bezug auf die gegenwärtig 
zwölf Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
wird dabei von einem europäischen Zentralbankrat aus
gegangen, der neben sechs Direktoriumsmitgliedern der 
Europäischen Zentralbank die zwölf Präsidenten der na
tionalen Notenbanken umfaßt, also 18 Mitglieder hat. Im 
Falle von neuen Beitritten dürfte sich die Zahl entspre
chend erhöhen.

Diese Politik ist in einem föderativ angelegten System 
praktiziert worden. Schon aller Anschein spricht für den

Erfolg und die Flexibilität dieses Systems. Die gelegentli
che Kritik, z.B. an der Kompliziertheit der Willensbildung, 
an der Personalstärke und am Zweiganstaltensystem, 
stellt vordergründig auf die Kosten ab, ohne den damit be
wirkten größeren Nutzen für das Allgemeinwohl in Rech
nung zu stellen.

Stand des Gesetzgebungsverfahrens

Inzwischen werden zwei Gesetzesentwürfe diskutiert. 
Der Bundesrat hat am 26. April 1991 den Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Deutsche 
Bundesbank beschlossen, der weitestgehend auf den 
entsprechenden Gesetzesantrag des Landes Rheinland- 
Pfalz (Bundesrats-Drucksache 112/91 vom 18. 2.1991) 
zurückgeht. Danach erfolgt die Anpassung dadurch, daß 
auch in den neuen Bundesländern je eine Hauptverwal
tung zu errichten ist. Zusätzlich wird § 8 (2) BBankG da
hingehend erweitert, daß „die Deutsche Bundesbank mit 
Zustimmung der beteiligten Bundesländer eine Haupt
verwaltung für mehrere Bundesländer einrichten“ darf. 
Die Bundesregierung hat zu diesem Gesetzentwurf des 
Bundesrates bei der Weiterleitung an den Bundestag mit 
Beschluß vom 24. Juli 1991 in sieben Punkten ablehnend 
Stellung genommen und dabei angekündigt, dem Ent
wurf des Bundesrates einen eigenen Entwurf gegenüber
zustellen.

Der Gesetzentwurf des Bundesrates schreibt die be
währten Strukturen des bisherigen Bundesbankgesetzes 
fort und ermöglicht der Bundesbank zugleich mit der Öff
nungsklausel die Errichtung länderübergreifender Lan
deszentralbanken, sofern die beteiligten Länder zustim
men. Von seiten der Bundesregierung ist vor Fertigstel
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lung der Kabinettsvorlage nicht einmal der Versuch ge
macht worden, darüber mit den Ländern ins Gespräch zu 
kommen und auszuloten, in welchen Fällen eine solche 
Zustimmung erreicht werden kann.

In einer mittelfristigen Perspektive stehen auch die 
Länder vor der Frage ihrer Neugliederung oder Gruppie
rung in bezug auf ihre wirtschaftliche und finanzielle Lei
stungsfähigkeit, vor den Erfordernissen und Grenzen der 
Neufassung des bundesstaatlichen Finanzausgleiches 
und der Herausbildung von leistungsfähigen Regionen im 
europäischen Binnenmarkt und der europäischen Wirt
schaftsunion („Europa der Regionen“).

Das Bundesfinanzministerium hat mit Datum vom 17. 
Juni 1991 einen Referenten-Entwurf eines vierten Geset
zes zur Änderung des Gesetzes über die Deutsche Bun
desbank vorgelegt. Dieser Entwurf, der inzwischen bis 
zur Kabinettsvorlage gediehen, aber vom Kabinett bisher 
weder behandelt noch beschlossen worden ist, sieht als 
regionale Organisationsstruktur der Bundesbank neun 
Landeszentralbanken fürdie insgesamt 16 Bundesländer 
vor. Die Höchstzahl der Mitglieder des Direktoriums wird 
von zehn auf acht herabgesetzt.

Die Kabinettsvorlage sieht je eine Hauptverwaltung 
„für den Bereich“ der Länder Baden-Württemberg, Bay
ern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen vor. Die fünf län- 
derübergreifend einzurichtenden Hauptverwaltungen be
ziehen sich jeweils auf die „Bereiche“ der Länder

□  Hessen und Thüringen,

□  Rheinland-Pfalz und Saarland,

□  Berlin und Brandenburg,

□  Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt,

□  Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vor
pommern.

Die Kabinettsvorlage entspricht weitgehend den Orga
nisationsvorstellungen der Mehrheit des Zentralbankrats. 
Allerdings war weder die Schaffung einer länderübergrei- 
fenden Landeszentralbank für die Länder Rheinland- 
Pfalz und Saarland noch für die Länder Hessen und Thü
ringen vorgesehen.

Über den Sitz der länderübergreifenden Landeszen
tralbanken soll keine gesetzliche Regelung erfolgen, 
sondern allein die Bundesbank entscheiden, und zwar 
nicht einmal „im Benehmen“ mit den betroffenen Län
dern. Die Länder sollen lediglich „Gelegenheit zur Stel
lungnahme“ erhalten.

Unabhängigkeit

Einer der wesentlichen Gründe für die erfolgreiche

Politik der Bundesbank liegt in der im Bundesbankgesetz 
angelegten Unabhängigkeit, d ie -s o  die einhellige Mei
nung -  in jeder zukünftigen Struktur gesichert bleiben 
muß.

Die Unabhängigkeit sollte nicht allein unter dem for
mellen Aspekt gesehen werden, daß die Bundesbank von 
Weisungen der Bundesregierung, des Bundestages oder 
des Bundesrates unabhängig ist. Sie hat ihr Fundament 
vielmehr in ausgeprägten institutionellen und personel
len Regelungen, die durch Einbindung der verschiedenen 
Verfassungsorgane, wie Bundesrat (und alle Landesre
gierungen), Bundesregierung und Bundespräsident, eine 
ständige Bestätigung der staatspolitischen Bedeutung 
einer unabhängigen Notenbankinstanz beinhalten.

Bel der parlamentarischen Beratung des Bundesbank
gesetzes hat dieser Grundsatz -  unbeschadet der Ge
setzgebungszuständigkeit des Bundes für das Geld- und 
Währungswesen und für die Errichtung einer Währungs
und Notenbank als Bundesbank -  seinerzeit zu einer 
übereinstimmenden Meinungsbildung zwischen Bundes
tag und Bundesrat mit folgender, von den federführenden 
Ausschüssen beider gesetzgebenden Körperschaften 
des Bundes einvernehmlich vorgeschlagenen Festle
gung geführt: „Institutionelle Garantie der Unabhängig
keit der Bundesbankleitung, die am besten durch Plura
lismus', d.h. durch unmittelbare Ernennungsrechte der 
Länder für einen wesentlichen Teil des willensbildenden 
Organs gesichert werden kann.“ (Bundesrats-Protokoll 
vom 19. Juli 1957)

Die praktische Handhabung der Zuständigkeiten in der 
mit föderalen Elementen versehenen Bundesbank ist 
auch in bezug auf die Unabhängigkeit in den letzten Jahr
zehnten im wesentlichen unbestritten geblieben. Die Ver
einbarkeit einer unabhängigen Notenbank mit dem allge
meinen verfassungsmäßigen Demokratie-Gebot einer 
parlamentarischen Kontrolle hat gerade durch dieses Be
ziehungsgeflecht unter Verzicht auf direkte Einwirkungen 
eine weitgehende Akzeptanz und Anerkennung gefun
den. Jede mehr zentralistisch ausgerichtete Bundes
bankstruktur würde das Unabhängigkeitsprinzip in seiner 
Qualität beeinträchtigen.

Die Rechte des Bundesrates und jedes einzelnen Lan
des sind bei der Nominierung von Zentralbankratsmitglie
dern unmittelbar betroffen. Ein Zurückdrängen dieses 
vom Gesetzgeber bewußt geregelten föderalen Elements 
würde den bewährten Grundprinzipien der föderalen 
Strukturen des Grundgesetzes und der über die Jahr
zehnte gewachsenen Verfassungswirklichkeit nicht mehr 
entsprechen.

Vorschläge für eine -  primär verwaltungsmäßig sche
matisch orientierte -  „länderübergreifende Neugliede
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rung“ der Bundesbank wären auch verfassungsrechtlich 
problematisch. Würde etwa bei der Benennung von Zen
tralbankratsmitgliedern ein Mischsystem angestrebt (für 
die großen Länder jeweils ein eigenständiges Vor
schlagsrecht-für zusammengefaßte, neue Hauptverwal
tungsbezirke ein neues, eventuell rotierendes Vor
schlagsverfahren der betroffenen Länder), wäre der un
gleiche Rechtsstatus der betroffenen Länder offensicht
lich. Es entfällt insoweit das bisher uneingeschränkt allei
nige Vorschlagsrecht der jeweiligen Landesregierung.

Das bisherige System stellt institutioneil nicht nur die 
Unabhängigkeit sicher, es erhöht darüber hinaus auch die 
Akzeptanz von Entscheidungen des Zentralbankrates in 
Politik und Gesellschaft. In der Debatte über die parla
mentarische Kontrolle der Notenbanken haben solche 
Gedanken auch international Beachtung gefunden. Die 
im Bundesbankgesetz fixierte Aufteilung und zahlenmä
ßige Ausgewogenheit der Vorschlagsrechte auf Bundes
regierung und Bundesrat (aufgrund von Vorschlägen der 
einzelnen Länder) stellt ein in der Praxis bewährtes und 
auch international anerkanntes optimales Modell dar, das 
nicht kurzerhand geändert werden sollte.

Die Auffassung, daß eine „föderale“ Struktur der Bun

desbank möglich wäre, die auf die Ländergliederung 
keine Rücksicht nimmt, würde auf eine interpretative Be
liebigkeit hinauslaufen, die zu einer grundsätzlichen Än
derung der Bundesbankstruktur führte. Es würde über 
den Rahmen des im Einigungsvertrag enthaltenen Auf
trages zur „Anpassung“ des Gesetzes über die Deutsche 
Bundesbank hinausgehen. Denn durch solche Neustruk
turierung würde quasi eine „andere“ (mehr zentralistisch 
ausgerichtete) Währungs- und Notenbank konzipiert. 
Darüber hinaus bedeutete dies einen Vorgriff auf eine 
Neugliederung des Bundesgebietes, eine präjudizie- 
rende Vorprägung, die einem Notenbankgesetz gewiß 
nicht zustünde.

Konsensbildung

Effektive Währungspolitik bedarf einer möglichst brei
ten Konsensbildung, die alle wesentlichen politischen 
und gesellschaftlichen Gruppierungen umfaßt. Die damit 
gelegentlich verbundenen und teils kontroversen Bela
stungen lassen sich auf die Dauer nur auf der Grundlage 
eines solchen Grundkonsenses durchhalten. Hier han
delt es sich um ein staatspolitisches Grundprinzip von 
großer Bedeutung, dessen wirksames Vorhandensein
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erst bemerkt bzw. vermißt wird, wenn es verlorengegan
gen ist.

Die am Ernennungsmodus beteiligten Länder sind von 
unterschiedlichen politischen Mehrheitsverhältnissen 
und gesellschaftlichen Gruppierungen geprägt. Damit ist 
die Basis für eine breite Konsensbildung im gesamten 
Bundesgebiet vorgegeben.

Die konsensbildende Funktion von Gremien, wie den 
Beiräten bei den Landeszentralbanken, deren Bedeutung 
gelegentlich relativiert wird, dürfen nicht unterbewertet 
werden. Die Beiräte in den jeweiligen Ländern sind vom 
Gesetzgeber geschaffen worden, um die Verbindung zwi
schen Wirtschaft, Landesregierung und Notenbank und 
das dauernde Gespräch über eine zweckmäßige Gestal
tung der Währungs- und Geldpolitik zu ermöglichen. Es 
wäre bei der Errichtung länderübergreifender Landes
zentralbanken zweckmäßig, für jedes Land unverändert 
einen eigenen Beirat vorzusehen.

Angesichts der im Einigungsvertrag vorgesehenen 
Anpassung des Bundesbankgesetzes stellt sich die 
Frage, auf welche Weise die besondere Problemlage in 
den neuen Ländern beim Auf- und Ausbau von Hauptver
waltungen zur Geltung gebracht und in die Meinungsbil
dung des Zentralbankrates eingebracht werden kann. Die 
in der Kabinettsvorlage vorgesehenen länderübergreifen- 
den Hauptverwaltungen unter Einschluß der Länder 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen werden damit begründet, daß auf diese 
Weise „die neuen Länder effizient in die Infrastruktur der 
Bundesbankorganisation integriert“ werden, und zwar al
lein in bestehende Landeszentralbanken im Westteil. Nur 
für das Land Sachsen soll diese Regel nicht gelten.

Dies bedeutet, daß es ganz überwiegend bei dem ver
waltungsmäßigen Schwerpunkt im Westen bleibt und die 
Einbringung der spezifischen Erfordernisse der neuen 
Länder insbesondere in die Entscheidungsfindung des 
Zentralbankrats nur indirekt erfolgt. Eine solche Wahr
nehmung der Hauptverwaltungsfunktionen auch in den 
neuen Ländern durch die dafür vorgesehenen Landes
zentralbanken im Westen berührt unter anderem die Ak
zeptanzdimension der Geldpolitik in besonderer Weise. 
Das heißt z.B., daß die Erläuterung der von der Bundes
bank beschlossenen Maßnahmen in den neuen Ländern 
nicht durch dort verankerte Zentralbankratsmitglieder 
und leitende Beamte erfolgt.

Demgegenüber muß es im Interesse der Bundesbank 
liegen, die besonders schwierige Aufgabe der monetären 
und ökonomischen Integration und der Interpretation ih
rer Politik in den neuen Ländern vor allem von dortigen 
Organmitgliedern sowie dort organisch wachsenden 
Hauptverwaltungen wahrnehmen zu lassen. Solche Er

fordernisse können auch nicht dadurch beiseite gescho
ben werden, daß nach übereinstimmender Auffassung für 
den Aufbau neuer Hauptverwaltungen im Osten nur ein 
Zeitraum von mehreren Jahren realistisch ist. Die neuen 
Landesregierungen sind für die Benennung von Mitglie
dern des Zentralbankrates in die gleiche Lage zu verset
zen, wie sie bisher galt, es sei denn, sie stimmen einem 
Vorschlag der Bundesbank für eine gemeinsame Landes
zentralbank jeweils für das Gebiet mehrerer Länder zu.

Bewertungskriterien

Angesichts des Beitritts der fünf neuen Länder liegt es 
auf der Hand, in § 8 Absatz 1 Satz 1 des Bundesbankge
setzes dafür entsprechende Landeszentralbanken vorzu
sehen, wie dies der Bundesratsentwurf im Grundsatz re
gelt. Dies entspräche dem Auftrag des Einigungsvertra
ges, der ausdrücklich nicht von einer Neustrukturierung, 
sondern von einer Anpassung spricht. Die hiergegen vor
gebrachten Argumente, z.B. die Befürchtung, die Mitglie
derzahl des Zentralbankrates dürfe nicht so stark erwei
tert werden, daß dieses Gremium nicht mehr urteils- und 
entscheidungsfähig wäre, oderdie Sorge, die personellen 
und sachlichen Kosten für die Einrichtung zusätzlicher 
Hauptverwaltungen würden untragbar sein, sollten nicht 
überbewertet werden.

Daß die Entscheidungsfindung in zahlenmäßig größe
ren Gremien komplizierter sein kann, wird nicht bestrit
ten. Beschlüsse in kleineren Kollegien müssen aber des
halb nicht besser sein. Entscheidungen, die im Wege ei
ner breit angelegten Diskussion über Sachfragen erreicht 
werden, haben in der Regel den Vorteil, daß die Einbrin
gung aller Argumente und Gegenargumente eher ge
währleistet ist. Gerade die vorgesehene Übertragung der 
Bundesbankstrukturen auch auf die neuen Länder ein
schließlich der neuen Möglichkeit ihres Zusammen
schlusses aufgrund von Vereinbarungen zwischen den 
beteiligten Ländern und der Bundesbank stellt die Ein
bringung von Kenntnissen über die dortigen Problemla
gen sicher und leistet insoweit auch einen Beitrag zur 
Identitätsfindung der neuen Länder und damit der födera
len Ordnung.

Eine bundesgesetzlich angeordnete, zudem ausdrück
lich der Länderkompetenz enthobene länderübergrei- 
fende Bereichsbildung von Landeszentralbanken, wie sie 
die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme zum Bun
desratsentwurf für sich beansprucht, muß hingegen als 
Vorgriff auf eine Neugliederung des Bundesgebietes 
(miß)verstanden werden. Die Vorschläge länderübergrei
fender Bereiche vermitteln den Eindruck, daß zwar an die 
umfangreichen Gutachten aus der Zeit der Neugliede
rungsdebatte nach Art. 29 GG Anfang der 70er Jahre an
geknüpft wird, der seinerzeitige Abbruch dieser Debatte
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aber verdrängt wird, der deutlich gemacht hat, daß das 
ökonomische Kriterium allein (Bevölkerungszahl etc.) 
zur Abgrenzung der territorialen Zuständigkeitsbereiche 
der Länder eben nicht ausreichend ist. Die lediglich stati
stische Betrachtung verkürzt eine umfassende Würdi
gung historisch gewachsener und damit auf breiter Legiti
mierung beruhender Strukturen im föderalen Staat.

Die in der Kabinettsvorlage vorgesehenen Zusammen
fassungen von Ländern zu länderübergreifenden Lan
deszentralbanken können auch kein Vorbild für eine künf
tige Länderneugliederung sein. Die Probleme des Län
derfinanzausgleichs werden bei dieser Gliederung nicht 
lösbarer. Schon aus diesem Grunde wird eine Länderneu
gliederung anders aussehen müssen. Damit ginge der fö
derale Bezug in der regionalen Organisationsstruktur der 
Bundesbank endgültig verloren bzw. diese müßte später 
gegebenenfalls erneut angepaßt werden.

In der Stellungnahme zum Gesetzentwurf des Bun
desrates behauptet der Bundesfinanzminister, „dem Prin
zip der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit würde unzu
reichend Rechnung getragen“ und „eine Straffung der Or
ganisationsstruktur der Deutschen Bundesbank (führe) 
zu einer Minderung ihrer Verwaltungsaufwendungen“ . 
Bei diesen auf umstrittenen alternativen Kostenberech
nungen des Bundesrechnungshofes beruhenden Wer
tungen geht es um einen Mehraufwand bei den gesamten 
Personal- und Sachkosten der Deutschen Bundesbank 
für die Neuerrichtung von fünf Hauptverwaltungen in der 
Größenordnung von 5%. Realistische Ausgangsdaten 
und Rationalisierungsüberlegungen (schwerpunktmä
ßige Aufgabenteilung unter den Hauptverwaltungen) 
können den Mehraufwand auf etwa 1,5% reduzieren. Die 
mit der Zusammenlegung von bestehenden Hauptver
waltungen angestrebten Rationalisierungseffekte wer
den allerdings kurz- und mittelfristig weitgehend verpuf
fen, weil durch die aus Raumgründen erforderliche örtli
che Aufteilung zusätzlich hohe Kommunikationskosten 
ausgelöst werden.

Bei den Bauaufwendungen für die neuen Hauptverwal
tungen wäre nur die Schaffung von zusätzlichen Büroar
beitsplätzen als echte Mehrkosten zu werten. Sie wären 
bei realistischer Betrachtung mit etwa 250 Mill. DM zu 
veranschlagen. Dem stünden im Falle der Zusammenle
gung der Hauptverwaltungen auf neun Einheiten Bauauf
wendungen in fünf alten Bereichen zur Kapazitätserwei
terung gegenüber, die kaum hinter den Neubaukosten in 
den neuen Bundesländern Zurückbleiben würden.

Übergangsregelungen

Angesichts der anhaltend schwierigen aktuellen geld
politischen Problemlage kommt es darauf an, Anpas
sungsregelungen zu finden, die die laufende Arbeitsfä

higkeit des Zentralbankrates nicht beeinträchtigen. Dabei 
dürfen wichtige Strukturprinzipien seiner Zusammenset
zung nicht verändert werden. Unter diesem Gesichts
punkt wäre der Gesetzentwurf des Bundesrates unpro
blematisch, weil er Bewährtes fortschreibt.

Die Kabinettsvorlage sieht demgegenüber eine Über
gangsregelung vor, die unter anderem zur Folge hätte, 
daß zu einem gleichen Termin sechs Mitglieder des Zen
tralbankrates ausscheiden und somit zu einem gleichen 
Termin die neuen Berufungen stattfinden müssen. Diese 
Prozedur würde auf einen Bruch der im BBankG angeleg
ten Praxis hinauslaufen, die Berufung von Zentralbank
ratsmitgliedern im Interesse der geldpolitischen Kontinui
tät zeitlich versetzt vorzunehmen.

Daß die Präsidenten der Landeszentralbanken von 
Hessen und Berlin gemäß der Kabinettsvorlage mit dem 
Inkrafttreten des Gesetzes nicht aus ihren Ämtern aus
scheiden sollen, weil zwar eine Vergrößerung ihres Berei
ches, aber kein Zusammenschluß mit schon bestehen
den Landeszentralbanken erfolgt, stellt eine ungerecht
fertigte Diskriminierung der Länder Thüringen und Bran
denburg dar, weil sie als einzige Länder nicht an der Be
stellung von Landeszentralbankpräsidenten mitwirken.

Was die Frage der Bestimmung von Standorten von 
Landeszentralbanken (Hauptverwaltungen) anbetrifft, 
würde die in der Kabinettsvorlage vorgesehene Regelung 
auf eine völlige Entkoppelung von Länderstruktur und 
Bundesbankstruktur hinauslaufen. Die Bundesbank 
könnte z.B. durch einfache Verwaltungsentscheidung -  
lediglich nach unverbindlicher Einholung von Stellung
nahmen der Länder-für sechs der neuen Landeszentral
banken die Sitzorte der Hauptverwaltungen bestimmen. 
Eine Abstimmung mit den landesparlamentarischen, den 
regional- und strukturpolitischen Überlegungen der Län
der wäre nicht gewährleistet. Auch wegen der engen Ver
bindung Landeszentralbanken/Länder (Vorschlagsrecht, 
Präsident, Beiräte, Vorbehaltszuständigkeiten, fiscal 
agent) kann es den Landesregierungen nicht gleichgültig 
sein, wo der Sitz der für sie zuständigen Landeszentral
bank ist. Daher kann die Sitzfrage nur im „Einvernehmen“ 
gelöst werden.

Die Kabinettsvorlage kappt den föderalen Bezug 
schon bei der Namensgebung „Landeszentralbank für 
den Bereich der Länder...“ . Die derzeitige Bezeichnung 
nach § 8 Absatz 1 BBankG lautet:

□  „Landeszentralbank in ...“ (Bundesland).

Sie löste die ursprünglichen Namen der selbständigen 
juristischen Personen nach Landesrecht

□  „Landeszentralbank von ..." (Bundesland)

ab. 1957 war beim Namen nur das „von“ zu „ in “ umge
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wandelt worden. Die neue Bezeichnung soll offenkundig 
eine rein bundesseitig territoriale Zuständigkeitszuwei
sung beinhalten. Sie verschleiert zudem, daß den Lan
deszentralbanken funktionell ureigene Zuständigkeiten 
Vorbehalten sind, die sie von der im Aufbau der Bundes
verwaltung vorherrschenden Position einer nachgeord- 
neten weisungsgebundenen Organisationseinheit abhe
ben. Es sollte deshalb an der zusatzfreien Bezeichnung 
„Landeszentralbank in ..." festgehalten werden.

Europäische Währungsunion

Was das Gewicht der zukünftigen Europäischen Wäh
rungsunion im aktuellen Entscheidungsprozeß angeht, 
so ist nicht auszuschließen, daß die nächsten Stufen der 
angestrebten Europäischen Währungsunion erst nach ei
ner Reihe von Jahren erreicht werden. Infolgedessen 
dürften die nationalen Notenbanken, und damit auch die 
Bundesbank, zunächst mit ihren vollen Zuständigkeiten 
und Geschäftstätigkeiten erhalten bleiben, wie dies für 
die 2. Stufe ausdrücklich festgelegt worden ist.

Daraus folgt, daß zur Zeit insoweit kein Handlungsbe
darf für irgendeine Änderung des Bundesbankaufbaus 
besteht. Konsequenterweise enthalten ja auch weder die 
Kabinettsvorlage noch der Bundesratsentwurf irgendwel
che Regelungen im Hinblick auf die angestrebte Europäi
sche Wirtschafts- und Währungsunion, lediglich die 
„Stellungnahme“ behauptet für den Bundesratsentwurf 
eine „starke Zersplitterung der Bundesbankorganisation, 
(die) die anstehenden Entscheidungen über die Grün
dung der Europäischen Zentralbank komplizieren würde“ 
-e in  rundum unbegründetes, unsachliches Postulat. Für 
den Fall der Realisierung der 3. Stufe der Europäischen 
Währungsunion (aus heutiger Kenntnis frühestens ab 
1997) wird es zu einem Abbau der Kompetenzen sowohl 
des Direktoriums als auch des Zentralbankrates der Bun
desbank kommen. Die daraus erwachsenden institutio
nellen Veränderungen -gegebenenfalls auch im Hinblick 
auf die Zahl bzw. Größe der Landeszentralbanken -  sind 
zu gegebener Zeit zu ziehen.

Auch in einem europäischen Zentralbankensystem 
wird der regionale Unterbau der nationalen Notenbanken 
nicht überflüssig werden. Im Gegenteil bedarf es zur Um
setzung der Beschlüsse eines europäischen Zentral
bankrates in den nationalen Bankenapparat weiterhin ei
nes bundesweiten Systems der Bundesbank, wie es bei
spielsweise für die Bundesrepublik mit den Landeszen
tralbanken und den Zweiganstalten schon besteht.

Zusammenfassende Bewertung

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Kabi
nettsvorlage nicht dem Auftrag des Einigungsvertrages

nach „Anpassung“ entspricht, sondern eine weitrei
chende „Neuorganisation“ der Bundesbank zur Folge 
hätte. Eine solche Neuordnung verläßt das im Bundes
bankgesetz in Anlehnung an das Grundgesetz festge
legte und bewährte Organisationsprinzip, wonach in je
dem Bundesland eine Landeszentralbank (Hauptverwal
tung) besteht. Der Bundesratsentwurf hält dagegen an 
diesem Grundsatz fest, ermöglicht aber gleichzeitig die 
Errichtung länderübergreifender Landeszentralbanken in 
denjenigen Bereichen, in denen dies -  z.B. im Hinblick 
auf das künftige Europa der Regionen im Binnenmarkt -  
sinnvoll erscheint. Dabei sollte bedacht werden, inwieweit 
es unter den derzeitigen Anpassungserfordernissen 
sinnvoll und vertretbar ist, in jedem der neuen Länder 
eine eigene Landeszentralbank zu errichten. Hier bietet 
sich an, neben der Erweiterung des Bereichs der Landes
zentralbank in Berlin, eine Landeszentralbank im südli
chen Bereich vorzusehen und im übrigen die im Bundes
ratsentwurf enthaltene Möglichkeit zur Zusammenlegung 
von bestehenden Landeszentralbanken im Einverneh
men der beteiligten Länder zu nutzen1.

Die in der Kabinettsvorlage mit strukturellen Verände
rungen in der Kreditwirtschaft, der „weiteren Perspektive 
in der Europäischen Gemeinschaft“ und dem „Bedürfnis 
nach effizienten Entscheidungsstrukturen der Bundes
bank“ im Rahmen „wirtschaftlich sinnvoller Verwaltungs
strukturen“ begründete länderübergreifende Konstruk
tion entspringt einer interpretativen Beliebigkeit, die der 
föderativen Struktur des Grundgesetzes fremd ist. Sie 
bedeutet zudem einen präjudiziellen Vorgriff auf die Neu
gliederung der Länder.

Die im wesentlichen betriebswirtschaftlich und verwal
tungsmäßig argumentierende Begründung der Kabi
nettsvorlage ist als dürftig anzusehen, weil -  gemessen 
am Ergebnis der Bundesbankpolitik -  auf gravierende 
Mängel der bisherigen Bundesbankstruktur nicht verwie
sen werden kann. Was insoweit z.B. betriebswirtschaft
lich effiziente Größeneinheiten sind, ist -  auch wissen
schaftlich gesehen -  umstritten. Die „Effizienz einer No
tenbank“ ist zuvorderst an ihren stabilitätspolitischen Er
folgen abzulesen.

Vor allem vernachlässigt eine rein betriebswirtschaftli
che und damit zentralistische Sicht die mit dem föderalen 
Aufbau beabsichtigte institutionelle Garantie für die Un
abhängigkeit der Notenbank.

1 Prof. Dr. Kloten hält es nicht für vertretbar, in der heutigen Übergangs
phase zu einem Europäischen Zentralbanksystem -  wie aus anderen 
Gründen -  in jedem der neuen Länder eine eigene Landeszentralbank 
zu errichten. Er spricht sich für eine neue Landeszentralbank im südli
chen Bereich der neuen Länder neben der Landeszentralbank Berlin 
mit erweitertem Zuständigkeitsbereich und für die Option von gemein
samen Landeszentralbanken in den alten, wie auch übergreifend zwi
schen diesen und den neuen Ländern aus.
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